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Meinen Eltern 





Vorwort 

Die Jurisdiktion der ordentlichen G€richte wird in weiten Bereichen 
durch die Vereinbarung eines privaten Schiedsgerichts ausgeschlossen. 
Verschiedene Rechtsgebiete sind der staatlichen Gerichtsbarkeit bereits 
weitgehend entzogen. Allerdings kann ein umfassender, ein mit dem vor 
den ordentlichen Gerichten vergleichbarer Rechtsschutz durch ein 
Schiedsgericht nicht gewährt werden. So können nach herrschender An-
sicht die besonderen Verfahrensarten der Zivilprozeßordnung, insbeson-
dere das Arrestverfahren und das Verfahren der einstweiligen Ver-
fügung, einem Schiedsgericht nicht übertrae,<en werden. Es wird nur der 
Erlaß einer "Vorwegentscheidung" im Schiedsgerichtsverfahren als zu-
lässig angesehen, jedoch vermag diese nur teilweise die Aufgaben eines 
einstweiligen Rechtsschutzes zu erfüllen. Diese Rechtslage wird den 
Interessen der Parteien nicht immer gerecht. In der vorliegenden Dar-
stellung wird daher untersucht, ob und inwieweit ein Schiedsgericht 
einen umfassenderen einstweiligen Rechtsschutz gewähren kann. In Ab-
weichung von der herrschenden Ansicht kann die Zulässigkeit eines 
schiedsgerichtlichen einstweiligen Verfahrens aufgezeigt werden. 

Diese Untersuchung wurde im Sommersemester 1976 vom Fachbereich 
Rechtswissenschaft der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen als 
Dissertation angenommen und im Herbst 1976 für die Drucklegung teil-
weise überarbeitet. Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Wolf-
gang Münzberg, der die Arbeit betreut hat. Auch möchte ich Herrn 
Ministerialrat a. D. Prof. Dr. Johannes Broermann für die Aufnahme 
dieser Untersuchung in sein Verlagsprogramm danken. 

Edinburgh, im Februar 1977 

Gisbert Brinkmann 
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Erstes Kapitel 

Einleitung und Problemstellung 

Die Erledigung eines Rechtsstreites vor den ordentlichen Gerichten 
beansprucht regelmäßig einen längeren Zeitraum, während dess·en sich 
die tatsächlichen Gegebenheiten derart verändern können, daß die 
Rechte des Klägers bei einem möglichen Sieg beeinträchtigt werden 
können. Um die Realisierung des klägerischen Rechts nach Abschluß des 
Prozesses zu gewährleisten, sind Maßnahmen notwendig, die der Siche-
rung des Klägers dienen. Hierzu stellt die Zivilprozeßordnung im Fünf-
ten Abschnitt des Achten Buches den Arrest, der der Sicherung der 
Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung dient, und die einst-
weilige Verfügung zur Sicherung aller anderen Ansprüche, die keine 
Geldansprüche sind, zur Verfügung1• 

Dieses Sicherungsbedürfnis besteht aber nicht nur bei Verfahren vor 
den ordentlichen Gerichten, sondern er·gibt sich auch bei Rechtsstreitig-
keiten, für die von den Parteien die Zuständigkeit der ordentlichen Ge-
richte ausgeschlossen und die eines Schiedsgerichts vereinbart worden 
ist2• Es fragt sich daher, wie bei einem bestehenden Schiedsvertrag eine 
vorläufige Sicherung des Hauptsacheanspruchs zu erreichen ist. 

I. Vorgesddagene Lösungsmöglidtkeiten 

1. Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte 

Nach allgemeiner Ansicht in Literatur3 und Rechtsprechung' werden 
Schiedsgerichte nicht als zuständig für den Erlaß eines Arrestes oder 

1 Stein!Jonas!Grunsky, vor§ 916, Anm. I 1; Schönke!Baur, § 47 I. 
2 Baumbach!Schwab, Kap. 5 B II a, S. 79. 
3 Balser!Bögner, S. 27; Baumbach/Lauterbach/Albers, § 1034, Anm. 5; 

Baumbach!Schwab, Kap. 5 B II a, S. 79; von Beringe, Grenzen, Betrieb 1954, 
776 (777); Bey er, HansRZ, Band 4 (1921), 398; Erman, Festschrift Möhring, 
S . 3 (12); Förster-Kann, § 1034, Anm. 6; Lichtenstein, NJW 1957, 570; Rosen-
berg/Schwab, § 174 VI 1 a; Sieg, Vollstreckbarerklärung, JZ 1959, 752 (754); 
von Staff/Schönke, S. 94; Stein/Jonas!Grunsky, Vor § 916, Anm. II 6; Stein/ 
Jonas!Schlosser, § 1025, Anm. V 1; Sydow/Busch, § 1039, Anm. 5 A; Thomas, 
S. 23; Wieczorek, § 1034, Anm. C II i; kritisch gegenüber der h. M.: Stein-
berg, S. 35. 

' RGZ 31, 370; BGH ZZP Band 71, 427 (436); KG OLGRspr. 19, 61; OLG 
Harnburg OLGRspr. 23, 167; OLG Frankfurt NJW 1959, 1088. 

2 Brinkmann 
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einer einstweiligen Verfügung angesehen. Trotz vereinbarten Ausschlus-
sesder ordentlichen Gerichte für die Entscheidung der Rechtsstreitigkeit 
sollen diese für den Erlaß von einstweiligen Maßnahmen zuständig sein, 
während für die Entscheidung der Hauptsache das Schiedsgericht zu-
ständig bleiben solP. 

Mit dieser einfachen Lösung entstehen jedoch noch zwei Probleme. Es 
erhebt sich einmal die Frage, wonach sich gemäß § 926 Abs. 1 ZPO die 
Frist, innerhalb derer Klage zur Hauptsache erhoben werden soll, be-
messen soll. Stellt man auf die nach dem Wortlaut dieser Norm erfor-
derliche Klageerhebung ab, so können vom Kläger nicht zu vertretene 
Umstände bei der Bildung und dem Zusammentreten des Schiedsgerichts 
zu einer Verzögerung führen, die, da die Hauptsacheklage nicht recht-
zeitig erhoben ist, zur Aufhebung des Arrestes gemäß § 926 Abs. 2 ZPO 
berechtigen. Kann aber der Kläger die Frist des § 926 Abs. 1 ZPO aus 
von ihm nicht zu vertretenen Umständen nicht einhalten, so ist es un-
billig, wenn ihn die Folge nicht rechtzeitiger Klageerhebung - die vor-
zeitige Aufhebung des Arrestes- trifft. Es ist deshalb als ausreichend 
anzusehen, wenn der Kläger in Analogie zu § 220 Abs. 2 BGB "das zur 
Erledigung der Sache seinerseits Erforderliche" unternimmt. Dies würde 
bedeuten, daß er die zur Bildung des Schiedsgerichts notwendigen 
Maßnahmen innerhalb der gemäß § 926 Abs. 1 ZPO bestimmten Frist 
ergreüt8• 

Ferner ist nach dem Worlaut des § 927 Abs. 2 ZPO das Gericht der 
Hauptsache, wenn die Hauptsache anhängig ist, zur Aufhebung des 
Arrestes oder der einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände 
befugt. Falls die Haupisaehe vor dem Schiedsgericht anhängig ist, wäre 
dieses gemäß § 927 Abs. 2 ZPO dazu verpflichtet. Jedoch kann ein 
Schiedsgericht niemals einen Beschluß oder ein Urteil eines ordentlichen 
Gerichts aufheben. Das ordentliche Gericht bleibt demnach auch dann 
zur Aufhebung der einstweiligen Maßnahme befugt, wenn das Schieds-
gericht mit der Hauptsache befaßt ist7• 

Verfahrenstechnisch bestehen demnach gegen die von der herrschen-
den Meinung vorgeschlagene Lösung, wonach das ordentliche Gericht 
trotzVorliegen eines Schiedsgerichtsvertrages zum Erlaß der einstweili-
gen Maßnahme befugt ist, keine Bedenken. 

5 Die Zuständigkeit des Schiedsgerichts für das Hauptsacheverfahren kann 
jedoch nicht dadurch ausgeschlossen werden, daß gemäß § 926 ZPO Raupt-
sacheklage vor dem ordentlichen Gericht erhoben wird, da andernfalls eine 
Partei des Schiedsvertrages durch Erwirkung der einstweiligen Maßnahme 
ihre im Schiedsvertrag übernommene Verpflichtung wirkungslos werden 
lassen könnte. Vgl. RGZ 31, 370. 

8 von Beringe, Grenzen, Betrieb 1954, 776 (777); von Staff/Schönke, S. 93, 
Fn.190. 

7 von Beringe (Fn. 6); Stein/Jonas!Grunsky, § 927, Anm. V; RGZ 31, 
375. 
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2. Vorwegentscheidung kraft Vereinbarung 

Von Erman ist zur Vermeidung der Einschaltung der ordentlichen 
Gerichte für den Erlaß von Eilmaßnahmen die Möglichkeit einer vom 
Schiedsgericht zu erlassenden Vorwegentscheidung kraft Vereinbarung 
entwickelt worden8• Unter dieser Vorwegentscheidung ist eine an ein-
fache Tatbestände geknüpfte teilweise Entscheidung, die jedoch end-
gültig ist, zu verstehen. Das Schiedsgericht wird hierzu durch entspre-
chende Parteivereinbarung ermächtigt9• Es kann zum Beispiel entschei-
den, daß sich ein beklagter Gesellschafter bei beantragtem Entzug der 
Geschäftsführung während der Dauer des Schiedsgerichtsverfahrens in 
der Hauptsache der Geschäftsführung zu enthalten hat10 oder daß bei 
wiederkehrenden Leistungen die für die Dauer des Verfahrens geschul-
deten Mindestbeträge zu zahlen sind11• Das Schiedsgericht entscheidet 
aber im Gegensatz zu einer vom ordentlichen Gericht erlassenen einst-
weiligen Maßnahme endgültig über den Vorwegantrag und klärt im 
späteren Hauptsacheverfahren, ob der Entzug der Geschäftsführung be-
rechtigt ist oder der Beklagte zur Leistung der Beträge verpflichtet ist. 

Gegen die Möglichkeit der Vorwegentscheidung kraft Vereinbarung 
sprechen aber folgende Bedenken. 

a) Durch die Vereinbarung der Vorwegentscheidung kann der Rechts-
weg vor den ordentlichen Gerichten für die im Schiedsvertrag verein-
barten Streitgegenstände ausgeschlossen werden12• Der Antrag auf Er-
laß eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung vor dem ordent-
lichen Gericht muß, falls der Antragsgegner die Einrede des Schiedsver-
trages erhebt, wegen Unzulässigkeit abgewiesen werden13• Wird jedoch 
nun eine derartige Eilmaßnahme ohne Anhörung des Gegners vom 
ordentlichen Gericht erlassen, was gemäß § 921 ZPO möglich ist, so kann 

8 Erman, Festschrift Möhring, S.l6 ff.; s. auch Stein/Jonas/Schlosser, 
§ 1025, Anm. V 1, Fn. 108. 

9 Erman hat die Möglichkeit der Vorwegentscheidung zwar nur für Eil-
maßnahmen aus §§ 117, 127 HGB entwickelt, jedoch läßt sich die Vorwegent-
scheidung auch für andere Sachverhalte anwenden. Vgl. Stein/Jonas/Schlos-
ser (Fn. 8). 

10 Erman (Fn. 8). 
11 Stein/Jonas!Schlosser (Fn. 8). 
12 Nach Erman (Fn. 8) gibt es zwar nur eine konkurrierende Zu-

ständigkeit von ordentlichem und Schiedsgericht, jedoch ist auch zu prüfen, 
ob auch eine ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts vereinbart 
werden kann. Eine ausschließliche Zuständigkeit des Schiedsgerichts für die 
Vorwegentscheidung kann z. B. deshalb gewollt sein, um außenstehenden 
Dritten keinen Einblick in Gesellschaftsvorgänge zu geben, da Schiedsge-
richte unter Ausschluß der Öffentlichkeit tagen. 

13 Nach Schlosser (Stein/Jonas, § 1025, Anm. V 1, nach Fn. 108) kann u. U. 
das Rechtsschutzbedürfnis entfallen. M. E. ergibt sich jedoch die Unzuläs-
sigkeit gemäß § 274 Abs. 2 Nr. 3 ZPO. 

2• 


	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Erstes Kapitel: Einleitung und Problemstellung
	I. Vorgeschlagene Lösungsmöglichkeiten
	1. Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte
	2. Vorwegentscheidung kraft Vereinbarung



